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Neue elektrische Waschmaschinen

Das Prinzip der Waschmaschinen beruht darauf, die Ge-
webe wihrend der Dauer des Waschprozesses bei moglichster
Schonung in gute und allseitige Beriihrung mit der Lauge
zu bringen. In konstruktiver Hinsicht gibt es dafiir zahl-
reiche Losungen, z. B. die sich hin- und herbewegende und
in die Lauge eintauchende Siebtrommel, die rotierende Trom-
mel, der feststehende Wischebehilter mit dem Steigrohr und
periodischer Heisswasserdouche, wobei die Heisswasserberei-
tung elektrisch erfolgt, sowie der feststchende Waéschebe-
hiilter mit Vakuumtrichter. Neuerdings sind zwei weitere
Ausfithrungen bekannt geworden.

Bei der einen Ausfithrung handelt es sich um eine Tisch-
waschmaschine, die fiir den Betrieb nicht an die Waschkiiche
gebunden ist. Die Maschine ist nur klein und bedingt an
Stelle einer «grossen Wische»> mehrere kleine. Sie besteht
aus einem zweiteiligen Behilter in Form eines stehenden
Zylinders. Ist der obere Teil abgenommen, so ldsst sich der
Unterteil kaum unterscheiden von einem eisernen, mit zwei
Traghenkeln versehenen Kochgeschirr. Der Unterteil wird
mit Lauge und Wische gefillt und der Deckel, der einen
kleinen Elektromotor zur Bewegung eines Trichters enthilt,
aufgesetzt. Das Waschen erfolgt dann auf bekannte Weise
durch Hindurchpressen der Lauge durch die Gewebe. Die
Maschine fasst 12 Herrenhemden, bezw. eine entsprechende
Menge anderer Wischestiicke. Die Leistung betrdgt nur 75
Wati. Der Waschprozess dauert je 15—20 Minuten, widhrend
welcher Zeit keine Wartung erforderlich ist.

Die zweite Ausfiihrung beruht auf dem Prinzip der in-
tensiven, durch Pumpe hervorgerufene Zirkulation der Lauge.
Die Pumpe und der zugehorige Antriebsmotor sind in einem
Kasten eingeschlossen. Dieser Kasten bildet eine Einheit mit
dem den Grund des Waschkesselns bestreichendem Saugrohr
und dem Ausgussrohr; das Ganze ist drehbar am Kesselrand
befestigt. Durch einfaches Umklappen kénnen die beiden
Rohre vollstindig aus dem Kessel herausgehoben werden,
was das Einlegen der Waschstiicke erleichtert. Die Moglich-
keit, die Rohre umklappen zu koénnen, erleichtert sowohl das
Reinigen der Rohre als des Kessels. Die Pumpe setzi inner-
halb 30 Minuten 5400 Liter Lauge in Bewegung, so dass die
Gewebe gut durchspiilt werden. Die Konstruktion bezweckt,
die Reibung zwischen den Geweben und festen oder beweg-
lichen Teilen zu vermeiden. Fiir den Betrieb ist eine Leistung
von 120 Watt erforderlich.

Hat der Elekirizitatszahier
Fehigang?

«Unser Zihler geht nicht richtig» wird dem Einziiger oft
erklirt, wenn er die Stromrechnung zur Zahlung vorweist
und die Betrdge zufillig hoher sind als jene der fritheren
Rechnungen. Diese Einreden sind zum Teil begreiflich, weil
sich die Verbraucher meist nicht mehr an alle Einzelheiten
des Stromverbrauchs erinnern kénnen, besonders dann nicht,
wenn die Rechnungen einen Zeitraum von zwei oder gar drei
Monaten umfassen. Wie unbegriindet aber derartige Rech-
nungsbeanstandungen, deren Erledigung den Werken viel
zeitraubende Arbeit verursachen, in der Regel sind, zeigen die
immer wieder gemachten Beobachtungen und Erfahrungen.
Werden niamlich die als unrichtig gehend bezeichneten Ziah-
ler an Ort und Stelle oder in der Zihlerwerkstitte des Werks
untersucht, so ldsst sich in den meisten Fillen einwandfreier
Gang feststellen. Der von den beanstandeten Zdhlern nach
Ansicht der Beziiger zu viel registrierte Strom ist dann ohne
Zweifel zu irgend einem Zwecke verbraucht worden und
muss auch bezahlt werden. :

Vermehrter Stromverbrauch kann natiirlich aus verschie-
denen Ursachen entstehen. Man denke nur an die Inbetrieb-
nahme neuer Stromverbraucher, fiir die wegen Unterlassung
der Anschlussmeldung an das Werk manchmal nicht der rich-
tige Zdhler vorhanden ist, und infolgedessen auch nicht nach
dem richtigen Tarif verrechnet werden kann. Voriibergehende
vermehrte Beniitzung der vorhandenen Apparate bringt
selbstverstindlich auch vermehrten Stromverbrauch mit sich,
stirkere Lampen, die an Stelle von zu schwachen einge-
schraubt wurden, verbrauchen naturgemiss entsprechend
mehr Strom.

Ein besonderes Kapital bilden jedoch schadhafte elektri-
sche Einrichtungen. Defekte Leitungen, besonders in feuch-
ten Rdumen, Méngel an Apparaten, Motorsteckern und Mo-
torkabeln, kénnen, abgesehen von der Gefahr, die sie fiir die
Beniitzer der elektrischen Einrichtungen bedeuten, zu emp-
findlichen Stromverlusten fithren, die von den Zidhlern ge-

messen werden und von den Beziigern nach den Reglements-
bestimmungen der Werke in der Regel zu bezahlen sind.
Der Beziiger sollte aber in seinem eigenen Interesse diesen
Dingen griossere Aufmerksamkeit schenken. Schéden in den
elektrischen Einrichtungen machen sich meistens durch auf-
fillige Erscheinungen, wie FElektrisieren, Brandgeruch usw.
bemerkbar. Bei solchen Wahrnehmungen ist ungesdumt das
Werk oder ein konzessionierter Installateur zu rufen.

I's kommt immer noch vor, dass Beziiger den Zihleran-
gaben Misstrauen entgegenbringen, ja, es gibt sogar solche,
die glauben, das Werk konne mit den Zidhlern machen, was
ihm beliebe, und sei daher den Werken ausgeliefert. Diese
Auffassung ist natiirlich falsch. Es sei deshalb hier festge-
stellt, dass sidmtliche Zidhler und Messinstrumente, die zur
Messung und Verrechnung des Stromes dienen, unter der
Kontrolle des Eidgenossischen Amtes fiir Mass und Gewicht
stehen. Das Amt kontrolliert die in die Hunderttausende
gehenden Zihler selbstverstidndlich nicht selbst, sondern es
wacht dariiber, dass die Elektriztitszdhler in regelméssigen
Zeitabstiinden (vorldufig alle 10 Jahre) revidiert, neu geeicht
und gestempelt werden. Diese Arbeiten besorgen die vom
eidgen. Amt ermichtigten Priifimter; jedes grossere Elektri-
zititswerk besitzt ein solches Priifamt. Kleine Werke lassen
die Ziihler vom nichstgelegenen Priifamt priifen.

Entstehen zwischen dem Beziiger und dem Werk wegen
Zdhlerangaben Meinungsverschiedenheiten, so hat der Bezii-
ger das Recht, die Priifung des Zihlers durch das Priifamt
der Werke oder durch ein anderes Priifamt zu verlangen.
Gewihnlich gehen die Kosten der Zihlerauswechslung uand
der Priifung zulasten des unrechthabenden Teils. Ergibt die
Priifung, dass der Zidhler zu viel angegeben hatte, so ist das
Werk zur Riickerstattung des zu viel verrechneten Betrages
verpflichtet. Waren aber die Angaben des Zihlers zu niedrig,
so ist das Werk berechtigt, Nachrechnung zu stellen.

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass es die Be-
ziiger in der Hand haben, ihren Verbrauch selber zu iiber-
wachen. Dies geschieht durch das an und fiir sich leicht
vorzunehmende Ablesen der Zidhler am besten in Zwischen-
rdumen von 8 bis 14 Tagen. Wird dann z. B. zu hoher Ver-
brauch festgestellt, so.kann der Beziiger beim Werk die Prii-
fung des Zihlers verlangen und sich so vor Schédden schiitzen,
wenn die elektrische Einrichtung defekt geworden ist. Selbst-
verstindlich sind auch Zihlerstorungen und unregelméssiger
Gang der Schaltuhren nicht ausgeschlossen. In diesen Féllen
wird aber jedes Werk die durch Fehlgang der Messeinrich-
tungen verursachten unrichtigen Zidhlerresultate berichtigen.
Gerade wie jeder Geschiftsmann seine Kunden zu befriedigen
sucht, ist auch das Werk stets bestrebt, mit seinen Beziigern
in gutem Einvernehmen zu stehen.
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Es ist bekannt, dass die Schweizerische Unfallversiche-
rungsanstalt in Luzern die Prdmiengelder in weitgehendem
Umfange fiir Hypotheken zur Verfiigung stellt. Hieriiber ent-
nehmen wir dem Jahresbericht 1927 folgende Stelle: «Dem
Bodenkredite wurde auch in diesem Jahre besondere Beach-
tung geschenkt. In direkten Grundpfanddarlehen wurden
rund Fr. 9,650,000.— angelegt, die sich auf das Gebiet der
ganzen Schweiz verteilen. Auf Ende des Jahres haben die
Anlagen in Grundpfanddarlehen die Summe von 55,449,106.40
Fr. erreicht; es sind dies 23% % des gesamten Anlagebestan-
des. Der Zinsfuss fiir neue Darlehen konnte das ganze Jahr
auf 5% belassen werden. Die zur Ausscherung gelangten
alten I')arlehensvertr'ége wurden zum gleichen Zinssatze er-
neuert!»

Bundesversammlung. Nationalrat Gnidgi hat am 26.
September. 1928 folgende Interpellation eingereicht:

«1. Ist es dem Bundesrat bekannt, dass die Grossbanken
neuerdings 5 Prozent Kassenscheine herausgeben und leider
Zinsfussteuerungen zu befiirchten sind? 2. Ist der
Bundesrat bereit, seinerseits alles zu tun, um der drohenden
Geldteuerung entgegenzutreten? 3. Glaubt der Bundesrat
nicht auch, dass der Moment gekommen ist, da untersucht
werden muss wie ein moglichst tiefer und stabiler Hy-
pothekarzinsfuss erreicht werden kann? 4. Erachtet
der Bundesrat nicht auch den Zeitpunkt als gekommen, falls
freiwillige Verhandlungen mit den Grossbanken nicht zum
Ziele fiithren, iiber die Geldabwanderung vor Deckung des
inldndischen Bedarfes gesetzliche Vorschriften aufzustellen?
5. Der Unterzeichnete ersucht den Bundesrat, iiuer die Mog-
lichkeiten nach dieser Richtung Auskunft zu geben.»
Verschiedenes.



	Hat der Elektrizitätszähler Fehlgang?

